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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

hier: Antrag vom 17.06.2021; 

Übermittlung der Berichte an die Behördenleitung zu den eingegangenen 

und prämierten Verbesserungsvorschlägen der Jahre 2016 bis 2020 

13B-1-975 

Nürnberg, 13.07.2021 

Seitelvon3 

auf Ihren Antrag ergeht folgende Entscheidung: 

1. Sie erhalten im Anhang die Berichte zu den eingegangenen und prä- 

mierten Verbesserungsvorschlägen an die Behördenleitung des Bun- 

desamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aus den Jahren 2017 

bis 2020 in teils geschwärzter Fassung. 

2. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

3. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. 

Begründung 

Mit Antrag vom 17.06.2021 haben Sie um Übermittlung der Berichte, die die 

Behördenleitungen gemäß der Rahmenrichtlinie für das Ideenmanagement 

mindestens einmal jährlich über die eingegangenen und prämierten Verbes- 

serungsvorschläge erhalten, gebeten. Sie beantragen die Übersendung dieser 

Berichte an die Behördenleitung des Bundesamtes für Migration und Flücht- 

linge (BAMF) aus den Jahren 2016 bis 2020. 

Verkehrsanbindung 

Bankverbindung 

Kreditinstitut: Deutsche Bundesbank, Filiale München; BIC (SWIFT-Code): MARKDEF 1750 

Frankenstraße 210 

90461 Nürnberg 

Postanschrift: 

90343 Nürnberg 

Tel. +49 911 943 

Fax +49 911 943-18089 

bearbeitet von: 

Referat 13B 

Justiziariat 

Ref13BPosteingang@bamf.bund.de 

www.bamf.de 

U-Bahn: U 1 bis Frankenstraße; Bus: Linien 45 und 65 bis Hiroshimaplatz; Tram: Linie 7 bis Tristanstraße 

Kontoinhaber: Bundeskasse Halle/Saale, Dienstsitz Weiden/Opf; IBAN: DEO8 7500 0000 0075 0010 07;
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I. 

Die geforderten Berichte an die Behördenleitung erfolgten im Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Form von Vorlagen an die jeweili- 

gen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Soweit die Berichte vorliegen 

und datenschutzrechtliche Erwägungen nicht entgegenstehen, wird Ihrem 
Antrag stattgegeben. 

Im Einzelnen: 

2) 

2) 

Gemäß Ihres Antrags übersende ich Ihnen im Anhang gerne folgende 

Berichte: 

- Vorlage vom 13.06.2017 

- Vorlage vom 28.03.2018 
- Vorlage vom 09.05.2019 

- Vorlage vom 16.10.2019 

- Vorlage vom 23.01.2020 

- Vorlage vom 28.12.2020 

Die Namen der Ideengeber/innen sind geschwärzt. Hintergrund ist $ 5 

Abs. 1 Alt. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG). $ 5 IFG schützt die perso- 

nenbezogenen Daten Dritter. Personenbezogene Daten sind solche, die 
einen Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per- 

son aufweisen, sodass diese identifizierbar wird (vgl. BeckOK InfoMe- 

dienR/Guckelberger IFG $ 5 Rn. 4). Dies ist aufgrund der vollständigen 
Namensnennung der Mitarbeitenden eindeutig gegeben. Des Weiteren 

richtet sich Ihr Auskunftsanspruch auf die Berichtspflichten aufgrund 

der Rahmenrichtlinie für das Ideenmanagement in der Bundesverwal- 

tung. Nach 7.2 der Richtlinie ist die Behördenleitung über die Anzahl der 
eingegangenen, prämierten und umgesetzten Verbesserungsvorschläge 

zu informieren. Auch danach ist die Namensnennung der Vorschlagen- 
den also nicht zwingend. 

Für das Jahr 2016 kann ich Ihnen leider keinen entsprechenden Bericht 

mehr zur Verfügung stellen. Zwar ergeben unsere Aufzeichnungen, dass 

auch in diesem Jahr die Behördenleitung die Informationen erhielt, die 

dazugehörigen Dokumente sind jedoch nicht mehr auffindbar. Dies ist 

vermutlich auf einen internen Zuständigkeitswechsel im Bereich des 

Ideenmanagements sowie auf die stark gestiegene Anzahl von Asylan- 
träge und der darauf beruhenden hohen Arbeitsbelastung des BAMF in 
dieser Zeit zurückzuführen.
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Nach alledem konnte Ihrem Antrag nur in dem im Tenor ersichtlichen Um- 

fang stattgegeben werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist 

schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

des Bescheides beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 90343 Nürn- 

berg, Referat 13B, zu erheben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 


